
Satzung der Stadt Ibbenbüren zur Festsetzung  
der Hebesätze für die Realsteuern vom 15. April 2026 

 

Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in Verbin-

dung mit § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Fest-

setzung und Erhebung der Realsteuern und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der 

jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 25.03.2026 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern 

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer  

 

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 323 v.H. 

 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  765 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer  481 v.H. 

 

§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Die Bekanntmachung der vorstehenden Satzung ist gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt Ibbenbü-

ren am 18. April 2026 erfolgt. 


